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�tr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz Uber die Abge1tung von Lehr- . 
und PrUfungstätigkeiten an Hochschulen geändert wird' 

Anbei Ubermittelt die Rechts- und Organisationsabteilung 
er Universitätsdirektion der Universität W ien die bis jetzt 

eingelangten Stellungnahmen. 
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(:5 Exemplare 

.Gabri el a Stoh1; 
fUr den Leiter der Rechts­
und Organi sati onsabtei,' ung) 
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P.J: das 

Dekanat der Geisteswissenschaftlichen 
der Universität Wien 

v: i e n 

�------� ... ----_._-

\ 
I .., 

" .. 2:". : Novellierung des B undesgesetzes über die Abgel tung 
der Lehr- und Prüfungstätigkeit an Hochschulen 

"I ,,�\ 1, :' 
I .'" 

. en den § 1, Abs.1, des Entwurfes eines Bundesgesetzes über 

die Abgeltung der Lehr- und Prüfungstätigkeit an Hochschulen 

m: · '3en nach Ansicht des Unterfertigten Bedenken angemeldet wer­

G ... , Der Gesetzentwurf läßt die Frage offen, was zu geschehen 

hat, wenn an einer Lehrveranstaltung weniger als drei Hörer 

teilnehmen oder die Teilnehrnerzahl während des Semesters unter 

�_ absinkt, was bei "kleineren" Studienrichtungen immer wieder 

lieh ist. Offensichtlich müßte der Vortragende die Lehrveran-

,e"Co;"" Jt:ung absagen, ohne daß ihm die für die Vorbereitung aufge­

wendete Arbeit entgolten würde. Besonders schwierig würde die 

Situation, wenn es sich um eine Pflichtlehrveranstaltung handelt, 

·,:ieren Abhaltung für den Studienabschluß notwendig ist. Da eine 

solche in jedem Fall gehalten bzw. zu Ende geführt werden müßte, 

de der Unterricht dem Gesetzentwurf zufolge unentgeltlich 

.S''i:attf inden müssen, was keinem Uni versi tätslehrer zugemutet 

werden kann. 

9/� 
ao. Univ. -pr��&. Josef Vintr 

Institdtsvorstand 
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